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Beschwerde gemäss §§ 53, 54 des Wahl- und Abstimmungsgesetzes (WAG)

zur Anfechtung der Ergebnisse der Ständeratswahl vom 23.10.2011 wegen Widerspruchs zu Art. 34 der Bundesverfassung 


Sehr geehrter Herr Landammann

Sehr geehrte Herren Regierungsräte

Gegen die Ergebnisse der Ständeratswahl vom 23.10.2011 (teilveröffentlicht im Amtsblatt vom 28. Oktober 2011) lege ich, stimmberechtigt im Kanton Schwyz, gestützt auf §§53,54 des Wahl- und Abstimmungsgesetzes, WAG, (SR 120.000) innert Frist Beschwerde ein mit folgenden Begehren:

1. Die Feststellung der Nicht-Wahl des zweitplatzierten Kandidaten sei aufzuheben, sofern der auf den durch Anwendung von § 37 Abs. 2 WAG als ungültig erklärten Wahlzetteln ausgedrückte, klar erkennbare Wählerwille in Achtung vor Art. 34 der Schweizerischen Bundesverfassung ergeben sollte, dass dieser Kandidat das neu zu berechnende, höher liegende absolute Mehr übertroffen habe.

2. Der klar erkennbare Wählerwille jener Wahlteilnehmenden, die von der Wahl ausgeschlossen wurden, weil  in ihren Rücksendekuverts der Stimmrechtsausweis nicht einfach zugänglich neben dem Stimmcouvert vorgefunden worden war (vgl. Interpretation von § 37a  Abs. 2  Bst. a) und c)) sei ebenfalls zu berücksichtigen, sofern das Material nicht vernichtet worden wäre und der unterzeichnete Stimmrechtsausweis dem Stimmcouvert unter absoluter Wahrung des Stimmgeheimnisses entnommen werden kann.

3. Um dem klar geäusserten Willen zur Wahlteilnahme und Stimmabgabe höchstmögliche Achtung zu schenken, sei mit Blick auf noch laufende und kommende Wahlen, insbesondere die Regierungs- und Kantonsratswahlen vom März 2012 die Praxis der Stimmrechtsausweiskontrolle in den unter Punkt 2 genannten Spezialfällen unter absoluter Wahrung des Stimmgeheimnisses durchzuführen.

Die Zahl dieser Einzelfälle sei durch organisatorische Vorkehren (z.B. Stimmkuvert formatmässig kleiner als Stimmrechtsausweis, (Warn-)Hinweise, usw.) laufend zu minimieren. Die Zahl dieser Spezialfälle sei im Wahlprotokoll aufzuführen (Monitoring).

4. Die Vernichtung klar erkennbaren Wählerwillens als Folge von § 37 Abs. 2 WAG sei – da bundesverfassungswidrig – per Dekret des Kantons- oder Regierungsrates  – auszusetzen oder es seien mit organisatorischen Vorkehren und gezielter Information die negativen Auswirkungen dieses Paragraphen (systematische Verfälschung der Ergebnisse, Vernichtung von Wählerwillen) zu mildern, solange jener sich noch im Gesetz befindet.

5. Für den Fall, dass der zweitplatzierte Kandidat gemäss Begehren unter Punkt 1 nicht gewählt worden wäre, sei der 2. Wahlgang zu wiederholen, weil durch die entdeckten Ergebnisermittlungsunregelmässigkeiten ein Klima grosser Verunsicherung entstand und noch weiter fortbesteht, in welchem die freie Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe gemäss Art. 34 BV nicht mehr gewährleistet sind.

6. Die Wahl von Ständerat Alex Kuprecht sei in jedem Falle als gültig zu betrachten und zu erwahren.

7. Alles Wahlmaterial (v.a. alle ungültigen oder als ungültig taxierten Wahlzettel, die o.g. Stimmrechtsausweisspezialfälle, usw.) aus dem 1. Wahlgang sei bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens aufzubewahren. Die Wahlprotokolle seien zu berichtigen und die neuen Ergebnisse vollständig im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Tatsächliches

Am 23. Oktober fanden die Ständeratswahlen statt. In den Wahlprotokollen der einzelnen Gemeinden und in kantonalen Gesamtprotokollen des Wahlzentrums, in den Medien und auf der Internetseite des Kantons, nicht aber in der Veröffentlichung im Amtsblatt, war festzustellen, dass insgesamt 4029 Wahlzettel/Wahlsituationen, entsprechend rund 8% aller Wahlzettel mit ca. 8000 Stimmen als ungültig erklärt worden waren mit Höchstwerten in Riemenstalden (28%) und Tiefstwerten in Illgau (3.5%).

Dies deutet auf einen Systemmangel hin, dessen negative Auswirkungen im Vergleich zu früheren Wahlen (2007/2008) scheinbar schlagartig zugenommen hatten. Gemäss Aussagen von Mitarbeitenden in den Wahlbüros ist die hohe Zahl der als ungültig taxierten Wahlzettel grossmehrheitlich d.h. zu 90% und mehr auf § 37 Abs. 2 WAG zurückzuführen, der besagt:

„Befinden sich für dieselbe Wahl mehrere mit Namenangaben versehene Wahlzettel im gleichen Kuvert,so sind alle ungültig.“ Nach Aussagen von Wahlbüro-Hauptverantwortlichen sei für diesen Wahlgang auch die bisherige Praxis der Stimmrechtsausweissuche und -kontrolle (Weitersuchen im Stimmkuvert für den Fall des Nicht-offen-Beiliegens im Rücksendekuvert: §37a Abs. 2 Bst. a) und c) so verschärft worden, dass alle Wahlteilnehmenden, in deren Rücksendekuverts der Stimmrechtsausweis nicht einfach zugänglich neben dem Stimmkuvert „beilag“, nicht zur Wahl zugelassen wurden (sofortige Vernichtung??). Vergleichsweise behandelte man sie so, als hätten sie das „Abstimmungsbüro“ gar nie betreten (Ausschluss). Früher habe in diesen Einzelfällen im Stimmkuvert nach dem Stimmrechtsausweis weitergesucht werden dürfen, was unter absoluter Wahrung des Stimmgeheimnisses grundsätzlich möglich ist (z. B. Abtasten, Wägen, Anschneiden einer Ecke, Feststellen des Beiliegens, Herausziehen des Stimmrechtsausweises unter 4-6-Augenprinzip des Wahlbüroausschusses, Vermischen, usw.). Aus den erstellten Wahlprotokollen der Ständeratswahl in den einzelnen Gemeinden geht die Zahl der erstmalig auf Grund dieser Praxisänderung ausgeschlossenen Wahlwilligen nicht hervor. Nachfragen in einzelnen Gemeinden ergaben jedoch aus dem Gedächtnis abrufbare Zahlen in der Grössenordnung von erheblichen 2-3% , was kantonsweit ca. weiteren 1000 Wahlakten mit 2000 potenziell gültigen Stimmen entspricht oder entsprochen hätte (sofortige Vernichtung ??).

Beide oben erwähnten Verwertungspraxen führten dazu, dass der eindeutig erkennbare Wille der Wählenden (d.h. 1. ihr Wille zur Teilnahme an der Wahl und 2. ihre Stimmabgabe auf die KandidatInnen) durch Gesetz (WAG) oder Direktive/Interpretation/Instruktion im Vorfeld im grossen Massstab und zum Erstaunen vieler Wahlbüromitwirkender vernichtet wurde/werden musste. Ihnen ist kein Vorwurf zu machen, da sie den Gesetzesbuchstaben und die Direktiven umzusetzen hatten. Für ihre grosse Arbeit ist ihnen auch an dieser Stelle zu danken.

Argumente

zu Punkt. 1: 

§ 37 Abs. 2 WAG hält vor der Bundesverfassung (BV) Art. 34 nicht stand!

Dieser WAG-Paragraph hält vor Art. 34 der BV nicht stand! Er produziert systematisch bundesverfassungswidrige Ergebnisse, weil der klar erkennbaren Wählerwillen  gemäss als ungültig taxiert und vernichtet. Es könnte behauptet werden, dass diese Rüge viel zu spät komme und im Zeitpunkt der Anordnung der Wahlen (Dekret des Regierungsrates Nr. 1310/2010 vom 14. Dezember 2010) hätte vorgebracht werden müssen. Dem ist zu widersprechen, weil die Wirkung dieses Paragraphen für einen Laien erst am Wahlsonntag selbst und in den Folgetagen in seiner Bedeutung zu entdecken  und zu erkennen war. Es liegt somit keine Verwirkung der Rügepflicht vor für Unregelmässigkeiten im Vorfeld/Wahlanordnung vor, sondern es handelt sich um eine klassische Anfechtung der Ergebnisse. Dass die Bundesverfassung über einem kantonalen Gesetz steht, ist sicher allgemein bekannt. Sie sollte in diesem Falle unmittelbar derogative Kraft entfalten.

zu Punkt 2: 

Stimmrechtsausweiskontrolle- und -suche

Der Wählerwille stellt in einer repräsentativen Demokratie eines der höchsten Güter dar. Er muss mit allen verhältnismässigen Mitteln geschützt und ihm zum Durchbruch verholfen werden. Selbstverständlich ist alles Mögliche zu unternehmen, dass der Stimmrechtsausweis im Rücksendekuvert einfach zugänglich neben das Stimmkuvert zu liegen kommt. Das ist ja auch in einem bereits sehr hohen Prozentsatz (über 95%) der Fall. Gerade bei eidgenössischen. oder kantonalen  Wahlen, die bekanntlich und zum Glück viele NeuwählerInnen und SporadischwählerInnen mobilisiere können, kann es jedoch in einem gewissen Ausmass zu weniger günstigen  Platzierungen des Stimmrechtsausweises kommen. Diese wenigen Spezialfälle belasten die Arbeit des Wahlbüros nur unwesentlich und sind unter quasi absoluter Wahrung des Stimmgeheimnisses als gültig an der Wahl Teilnehmende beurteilen. Das „Beiliegen“ (gemäss § 37a Abs. 2 Bst. c) und das „Kann“ (gemäss § 37a Abs. 2 Bst. a) sind im Sinne von Art. 34 BV grosszügig auszulegen.

Im gleichen Sinn und Geist ist ja auch § 38 WAG zu verstehen und anzuwenden (Bereinigung  falsch ausgefüllter Wahlzettel), wodurch der Wählerwille letztlich gerettet wird. Wenn gemäss §38 sehr viel, ja alles Mögliche, getan werden kann und muss, um dem Wählerwillen zum Druchbruch zu verhelfen, so darf nicht in anderen Teilakten der Zulassung zur Wahlteilnahme und Wahlzettelauswertung mit starren und groben Vernichtungs- und Ungültigkeitsanweisungen operiert werden.

Zu Punkt 3: 

Vorkehren für die Zukunft/Monitoring

Um die Qualität der Stimmabgabe laufend zu verbessern und auf höchstmöglichem Stand zu halten sind Rückmeldungen an Stimmenden, die ihren Stimmrechtsausweis nicht unterschreiben oder ungünstig „beilegen“ sinnvoll. Ebenso soll zu Handen des Wahlprotokolls der Erfolg dieser Bemühungen festgehalten werden. Dieser Prozess kann schnell mit technischen Vorkehren und gezielter Information (z.B. Warnhinweis auf dem Stimmrechtsausweis und dem Stimmkuvert,  Wahl unterschiedlicher Formate (Stimmrechtsausweis grösser als Stimmkuvert) optimiert werden.

Zu  Punkt 4: 

Notfalls Ausserkraftsetzung von § 37 Abs. 2 WAG per Dekret

Bei den Nachwahlen für den Ständerat dürfte die Wirkung des § 37 Abs. 2 klein sein, da nur noch eine Kandidatin/ein Kandidat zu wählen ist. Dennoch wird es in Einzelfällen vorkommen, dass z.B. ein Wählender einen gleichen Namen auf zwei Wahlzetteln einlegt, wie das ganz vereinzelt auch im 1. Wahlgang passiert ist. Es wäre deshalb sinnvoll, dass der Mehrheitsentscheid des Wahlbüros gemäss § 31 WAG als Sofortersatz des § 37 Abs. 2 aufgewertet wird. Der gesunde Menschenverstand einer Gruppe interessierter Wahlbüromitarbeiter ist höher zu gewichten als der zu starre Buchstabenwortlaut von § 37 Abs. 2. 

Mit  Blick auf die nächsten Frühlingswahlen (wiederum Majorz- und Proporzwahlen in einem) soll, wenn  das Problem nicht mit einer raffinierteren Wahlzettelgestaltung ausgeräumt resp. umgangen werden kann, der Zusatz-Dekret des Kantonsrates oder Regierungsrates die verfassungsmässige Wahlordnung d.h. die Übereinstimmung der Wahlzettelverwertungs- und  -auszählpraxis mit Art. 34 BV zur Übereinstimmung gebracht werden.

Zu Punkt 5: 

Wiederholung des 2. Wahlganges der Ständeratswahlen

Die BV (Art 34) schützt die freie Willensbildung und die unverfälschte Stimmabgabe. Der seit   bereits ca. 4 Tagen laufende Wahlprozess des 2. Wahlgangs für die Ständeratswahlen wird durch die 

gemachten Entdeckungen erheblich beeinträchtigt. Da trotz begründeter Zweifel – zwar nicht an der Gesetzmässigkeit – aber an der Verfassungsmässigkeit des Wahlzettelverwertungsverfahrens eine Nachprüfung von Amtes wegen unterblieb, wirkt die Unsicherheit, ob der zweitplatzierte Kandidat im 1. Wahlgang das absolute Mehr wirklich nicht erreicht oder eventuell eben doch erreicht hat, nach. Diese Unsicherheit wirkt sich nicht für alle Mitbewerber des 2. Wahlgangs gleichermassen aus.  

Zu Punkt 6: 

Erwahrung der Wahl von SR Alex Kuprecht

Es besteht kein Zweifel, dass die Wahl  (wenn auch nicht das genau Ergebnis) von Ständerat  Alex Kuprecht im 1. Wahlgang trotz der beschriebenen Mängel zu Recht gültig ist. Durch einen Einbezug aller von Gesetzes wegen als ungültig taxierten Stimmen würde sein Resultate in jedem Falle nur besser ausfallen. Die Wahl von SR Alex Kuprecht ist zu erwahren.

Zu Punkt 7: 

Korrektur der Protokolle und vorsorgliches Aufbewahren des Wahlmaterials aus dem 1. Wahlgang

Das Gesetz schreibt in § 35 WAG  die Vernichtung und Archivierung des Materials nach der Erwahrung vor. Sollte der zweitplatzierte Kandidat trotz BV-konformer Nachprüfung/Nachzählung der Stimmen des 1. Wahlgangs nicht gewählt sein, so kann nur ein Kandidat erwahrt werden. Sollte im Rahmen des kantonalen Stufe des Beschwerdeverfahrens (Rechtskommission/Kantonsrat) eine Nachprüfung/Nachzählung unterbleiben, so darf das Material wegen seiner hoher und ausschiesslichen Beweiskraft nicht vernichtet werden, bis das Beschwerdeverfahren und der Nachwahlprozess abgeschlossen und auch die Wahl eines zweiten Kandidaten erwahrt werden kann. Die Wahlprotokolle in den Gemeinden sind zu korrigieren und die neuen Ergebnisse vollständig im Amtsblatt zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüssen

Vorname/Name/Unterschrift

 Beilage: Gedanken zu den Ständeratswahlen von Adrian Holzgang

